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KURZE BEGRÜNDUNG 

Was den Gehalt an Phosphat und anderen Phosphorverbindungen in Haushaltswaschmittel 

anbelangt, ist der Binnenmarkt derzeit zersplittert. Für ein besseres Funktionieren dieses 

Binnenmarkts für Haushaltswaschmittel ist daher ein harmonisierter Ansatz erforderlich. 

 

Angesichts der fehlenden Harmonisierung des zulässigen Gehalts an Phosphat und anderen 

Phosphorverbindungen in Haushaltswaschmitteln auf EU-Ebene haben die Mitgliedstaaten 

unterschiedliche Ansätze gewählt. Einige Mitgliedstaaten haben die Verwendung von 

Phosphaten in Detergenzien durch nationale Maßnahmen beschränkt. Andere Mitgliedstaaten 

haben auf freiwillige Maßnahmen der Industrie zur Reduzierung der Verwendung von 

Phosphaten in Waschmitteln gesetzt. Es ist allerdings möglich, dass einige Hersteller sich 

nicht an freiwillige Verpflichtungen gebunden fühlen. Darüber hinaus unterliegen Phosphate 

in Detergenzien in zehn Mitgliedstaaten nach wie vor keinerlei Beschränkungen. Diese vielen 

unterschiedlichen Ansätze haben zu einem sehr zersplitterten Binnenmarkt bei Detergenzien 

geführt, wodurch die Hersteller divergierende nationale Vorschriften einhalten müssen, was 

wiederum zu Zeitverlust und zusätzlichen Kosten führt. 

 

Darüber hinaus gilt für Produkte, die keiner harmonisierten Gesetzgebung unterliegen, das 

Prinzip der gegenseitigen Anerkennung. Nach der Verordnung (EG) Nr. 764/2008 über die 

gegenseitige Anerkennung1 muss ein Mitgliedstaat alle Erzeugnisse (einschließlich 

Detergenzien mit unterschiedlichem Gehalt an Phosphat) akzeptieren, die rechtmäßig in 

einem anderen Mitgliedstaat in den Verkehr gebracht wurden, sofern er keine spezifischen, 

dagegen sprechenden Gründe vorbringen kann. Die relativ kurzen Fristen, die den Behörden 

der Mitgliedstaaten für das Treffen von Entscheidungen über die gegenseitige Anerkennung 

zur Verfügung stehen, stellen eine erhebliche Belastung dar, insbesondere wenn zahlreiche 

Produkte betroffen sind. 

 

Zur Verbesserung des freien Verkehrs von Haushaltswaschmitteln im Binnenmarkt wird 

daher empfohlen, die unterschiedlichen nationalen Bestimmungen über den Gehalt von 

Phosphat und anderen Phosphorverbindungen in diesen Waschmitteln zu harmonisieren. 

Dadurch würden zudem die durch die derzeitige Zersplitterung des Marktes verursachten 

Kosten für Industrie und Verwaltung wegfallen ebenso wie die mit der gegenseitigen 

Anerkennung verbundenen Belastungen. 

ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 

Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende 

Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen: 

                                                 
1 Verordnung (EG) Nr. 764/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 zur Festlegung 

von Verfahren im Zusammenhang mit der Anwendung bestimmter nationaler technischer Vorschriften für 

Produkte, die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden sind (ABl. L 218 vom 

13.8.2008, S. 21). 
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Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 

Erwägung 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Gemäß Artikel 16 der Verordnung 

(EG) Nr. 648/2004 hat die Kommission die 

Verwendung von Phosphaten in 

Detergenzien in dem Bericht an den Rat 

und das Europäische Parlament über die 

Verwendung von Phosphaten bewertet. 

Nach weiteren Analysen kam die 

Kommission zu dem Schluss, dass die 

Verwendung von Phosphaten in 

Haushaltswaschmitteln begrenzt werden 

soll, damit Phosphate in Detergenzien 

weniger stark zur Eutrophierung beitragen 

und die Kosten für die 

Phosphateliminierung in Kläranlagen 

sinken. Dabei können mehr Kosten 

eingespart werden als durch die 

Neuformulierung von 

Haushaltswaschmitteln anhand von 

Alternativen für Phosphate anfallen. 

(1) Gemäß Artikel 16 der Verordnung 

(EG) Nr. 648/2004 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 31. März 

2004 über Detergenzien1 hat die 

Kommission die Verwendung von 

Phosphaten in Detergenzien in dem Bericht 

an den Rat und das Europäische Parlament 

über die Verwendung von Phosphaten 

bewertet. Nach weiteren Analysen kam die 

Kommission zu dem Schluss, dass die 

Verwendung von Phosphaten in 

Haushaltswaschmitteln verboten werden 

soll, damit Phosphate in Detergenzien 

weniger stark zur Eutrophierung beitragen 

und die Kosten für die 

Phosphateliminierung in Kläranlagen 

sinken. Dabei können mehr Kosten 

eingespart werden als durch die 

Neuformulierung von 

Haushaltswaschmitteln anhand von 

Alternativen für Phosphate anfallen. 

Darüber hinaus würde die Einführung 

eines Verbots von Phosphaten zur 

Harmonisierung des Binnenmarkts für 

Haushaltswaschmittel beitragen und so 

den freien Verkehr dieser Waschmittel 

verbessern. 

 
_______ 

1 ABl. L 104 vom 8.4.2004, S. 1. 

Begründung 

Angesichts der fehlenden Harmonisierung des zulässigen Gehalts an Phosphat und anderen 

Phosphorverbindungen in Haushaltswaschmitteln auf EU-Ebene haben die Mitgliedstaaten 

unterschiedliche Ansätze gewählt, was zu einem sehr zersplitterten Binnenmarkt für diese 

Waschmittel in Bezug auf ihren Phosphatgehalt geführt hat. Zur Verbesserung des freien 

Verkehrs von Haushaltswaschmitteln im Binnenmarkt ist es notwendig, die unterschiedlichen 

nationalen Bestimmungen zu harmonisieren. 

 

Änderungsantrag 2 
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Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 

Erwägung 2  

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Für wirksame Alternativen für 

Haushaltswaschmittel auf Phosphatbasis 

werden andere Phosphorverbindungen, 

insbesondere Phosphonate, benötigt, die 

bei einer Verwendung in immer größeren 

Mengen für die Umwelt problematisch 

sein könnten. 

(2) Für wirksame Alternativen für 

Haushaltswaschmittel auf Phosphatbasis 

werden andere Phosphorverbindungen, 

insbesondere Phosphonate, benötigt, die 

eine ganz bestimmte Funktion erfüllen, 

die sich von Phosphaten unterscheidet, 

und in so geringen Mengen eingesetzt 

werden, dass sie in keinem messbaren 

Ausmaß zur Eutrophierung beitragen. 

 

Änderungsantrag 3 

Proposal for a regulation– amending act 

Erwägung 3  

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Aufgrund der Wechselwirkung 

zwischen Phosphaten und anderen 

Phosphorverbindungen muss sorgfältig 

abgewogen werden, für welchen 

Anwendungsbereich und in welchem 

Umfang die Begrenzung gilt. Die 

Begrenzung sollte für alle 

Phosphorverbindungen gelten, damit 

ausgeschlossen ist, dass die davon 

betroffenen Phosphate durch andere 

Phosphorverbindungen ersetzt werden. 

Die Begrenzung des Phosphorgehalts 

sollte niedrig genug angesetzt werden, 

damit die Vermarktung von 

Formulierungen von 

Haushaltswaschmitteln auf 

Phosphatbasis effizient verhindert wird, 

und doch hoch genug angesetzt werden, 

damit die für alternative Formulierungen 

erforderliche Mindestphosphonatmenge 

zulässig ist. 

entfällt 

 

 

Änderungsantrag 4 
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Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 

Erwägung 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die Ziele der zu ergreifenden 

Maßnahme, nämlich die Verringerung des 

Beitrags der Phosphate in Detergenzien zur 

Eutrophierung und die Senkung der Kosten 

für die Phosphateliminierung in 

Kläranlagen, können von den 

Mitgliedstaaten nicht in ausreichendem 

Maße verwirklicht werden, da die 

Wasserqualität über Staatsgrenzen hinweg 

durch einzelstaatliche Maßnahmen mit 

unterschiedlichen technischen 

Spezifikationen nicht beeinflusst werden 

kann; sie sind daher besser auf 

Unionsebene zu verwirklichen, weshalb die 

Union nach dem Subsidiaritätsprinzip 

gemäß Artikel 5 des Vertrags über die 

Europäische Union Maßnahmen erlassen 

kann. Entsprechend dem in demselben 

Artikel genannten 

Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese 

Verordnung nicht über das für die 

Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß 

hinaus. 

(4) Die Ziele der zu ergreifenden 

Maßnahme, nämlich die Verringerung des 

Beitrags der Phosphate in Detergenzien zur 

Eutrophierung, die Senkung der Kosten für 

die Phosphateliminierung in Kläranlagen 

und die Gewährleistung eines guten 

Funktionierens des Binnenmarkts für 

Haushaltswaschmittel können von den 

Mitgliedstaaten nicht in ausreichendem 

Maße verwirklicht werden, da die 

Wasserqualität über Staatsgrenzen hinweg 

durch einzelstaatliche Maßnahmen mit 

unterschiedlichen technischen 

Spezifikationen nicht beeinflusst werden 

kann; sie sind daher besser auf 

Unionsebene zu verwirklichen, weshalb die 

Union nach dem Subsidiaritätsprinzip 

gemäß Artikel 5 des Vertrags über die 

Europäische Union Maßnahmen erlassen 

kann. Entsprechend dem in demselben 

Artikel genannten 

Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese 

Verordnung nicht über das für die 

Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß 

hinaus. 

Begründung 

Angesichts der fehlenden Harmonisierung des zulässigen Gehalts an Phosphat und anderen 

Phosphorverbindungen in Haushaltswaschmitteln auf EU-Ebene haben die Mitgliedstaaten 

unterschiedliche Ansätze gewählt, was zu einem sehr zersplitterten Binnenmarkt für diese 

Waschmittel in Bezug auf ihren Phosphatgehalt geführt hat. Zur Verbesserung des freien 

Verkehrs von Haushaltswaschmitteln im Binnenmarkt ist es notwendig, die unterschiedlichen 

nationalen Bestimmungen zu harmonisieren. 

 

 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 

Erwägung 5  
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Es ist nicht angemessen, die 

Begrenzung der Verwendung von 

Phosphaten und anderen 

Phosphorverbindungen in 

Haushaltswaschmitteln auf 

Maschinengeschirrspülmittel oder 

Detergenzien für den industriellen oder 

institutionellen Bereich auszuweiten, da 

noch keine technisch machbaren und 

wirtschaftlich vertretbaren Alternativen für 

die Verwendung von Phosphaten in diesen 

Detergenzien verfügbar sind. 

(5) Es ist nicht angemessen, das Verbot 

von Phosphaten in Haushaltswaschmitteln 

auf Maschinengeschirrspülmittel oder 

Detergenzien für den industriellen oder 

institutionellen Bereich auszuweiten oder 

die Verwendung von Phosphaten in 

diesen Detergenzien zu beschränken, da 

noch keine technisch machbaren und 

wirtschaftlich vertretbaren Alternativen für 

die Verwendung von Phosphaten in diesen 

Detergenzien verfügbar sind, ebenso wenig 

wie Folgenabschätzungen im Falle einer 

Ausweitung der Begrenzungen auf 

Spülmittel für Geschirrspülmaschinen, 

insbesondere in Bezug auf die Kosten 

einer Neuformulierung und die 

Auswirkungen von chemischen Stoffen in 

phosphatfreien Formulierungen, den 

Wasser- und Energieverbrauch in der 

Gebrauchsphase (Waschzyklus) und die 

wirtschaftlichen Kosten für die 

Verbraucher. 

Begründung 

 

Die durchgeführte Folgenabschätzung konzentrierte sich hauptsächlich auf Phosphate in 

Haushaltswaschmitteln. Veränderte Reinigungsleistungen, die durch einen Umstieg auf 

phosphatfreie Spülmittel für Haushaltsgeschirrspüler erzielt wurden, könnten bedeutende 

wirtschaftliche und ökologische Auswirkungen mit sich bringen, die ganz anders gestaltet 

sind als bei Haushaltswaschmitteln: Einsatz von anderen chemischen Ersatzstoffen, Wahl 

intensiverer Waschprogramme durch den Verbraucher mit Auswirkungen auf Kosten, Wasser 

und Energie (und somit auch auf CO2). 

 

 

 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 

Erwägung 7 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Die Kommission sollte ermächtigt (7) Die Kommission sollte ermächtigt 
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werden, entsprechend Artikel 290 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union delegierte Rechtsakte 

zur Änderung der Anhänge dieser 

Verordnung zu verabschieden. 

werden, entsprechend Artikel 290 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union delegierte Rechtsakte 

zur Änderung der Anhänge der 

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 zu 

verabschieden. Es ist besonders wichtig, 

dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen, auch auf Expertenebene, 

durchführt.  

Begründung 

Es ist wichtig, dass die Kommission Konsultationen durchführt. Darüber hinaus entspricht 

dieser Text einer Standardformulierung, wie sie im Anhang zum Memorandum über die 

praktischen Modalitäten für den Rückgriff auf delegierte Rechtsakte vorgeschlagen wird. 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 

Erwägung 9  

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Für die in dieser Verordnung 

festgelegte Beschränkung sollte eine 

spätere Anwendung vorgesehen werden, 

damit die Wirtschaftsteilnehmer und 

insbesondere die kleinen und mittleren 

Unternehmen die Möglichkeit erhalten, 

Haushaltswaschmittel auf Phosphatbasis 

während des dafür üblicherweise 

vorgesehenen Zyklus anhand von 

Alternativen neu zu formulieren, damit die 

Kosten möglichst gering gehalten werden. 

(9) Für das in dieser Verordnung 

festgelegte Verbot sollte eine spätere 

Anwendung vorgesehen werden, damit die 

Wirtschaftsteilnehmer und insbesondere 

die kleinen und mittleren Unternehmen die 

Möglichkeit erhalten, 

Haushaltswaschmittel auf Phosphatbasis 

während des dafür üblicherweise 

vorgesehenen Zyklus anhand von 

Alternativen neu zu formulieren, damit die 

Kosten möglichst gering gehalten werden. 

 

Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 

Artikel 1 – Nummer 1  

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 

Artikel 1 – Absatz 2 – Gedankenstrich 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– Begrenzungen des Phosphatsgehalts und 

des Gehalts an anderen 

– Begrenzungen oder Verbote des 

Phosphatsgehalts in Detergenzien. 
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Phosphorverbindungen in Detergenzien. 

 

 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 

Artikel 1 – Nummer 2 

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 

Artikel 2 – Nummern 3 und 9 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Artikel 2 Nummer 3 erhält folgende 

Fassung: 

(2) Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

 
a) Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

„3. „Reinigung“ bezeichnet das Verfahren, 

durch das Schmutz vom Substrat entfernt 

und in einen gelösten oder dispergierten 

Zustand gebracht wird.“ 

„3. „Reinigung“ bezeichnet das Verfahren, 

durch das Schmutz vom Substrat entfernt 

und in einen gelösten oder dispergierten 

Zustand gebracht wird.“ 

 
b) Nummer 9 erhält folgende Fassung: 

 
„9. „Inverkehrbringen“: entgeltliche 

oder unentgeltliche Abgabe an Dritte oder 

Bereitstellung für Dritte. Die Einfuhr gilt 

als Inverkehrbringen;“ 

Begründung 

Aus Gründen der Rechtssicherheit und zur Harmonisierung der benutzten Begriffe ist es 

angebracht, die Definition von „Inverkehrbringen“ mit den entsprechenden Definitionen aus 

den Verordnungen (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) in Einklang 

zu bringen, da es in allen drei Verordnungen hauptsächlich um Stoffe und Gemische geht. 

 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 

Artikel 1 – Nummer 2 a (neu) 

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 

Artikel 2 – Nummer 12 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) In Artikel 2 wird folgende Nummer 

hinzugefügt: 
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„12a. „Lebenszyklusanalyse ”: die 

Analyse der Umweltauswirkungen eines 

Produktes in allen Phasen, von der 

Erzeugung der Rohstoffe bis zur 

Herstellung des Produkts einschließlich 

Verpackung, Transport in den 

Einzelhandel und anschließender 

Nutzung und Entsorgung durch den 

Verbraucher.“ 

Begründung 

Da in den Änderungsanträgen 19 und 21 auf die „Lebenszyklusanalyse“ Bezug genommen 

wird, ist eine Definition dieses Begriffs angezeigt. 

 

Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 

Artikel 1 – Nummer 3  

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 

Artikel 4 a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die in Anhang VIa aufgeführten 

Detergenzien, die den Begrenzungen des 

Phosphatsgehalts und des Gehalts an 

anderen Phosphorverbindungen gemäß 

diesem Anhang nicht entsprechen, werden 

ab dem in diesem Anhang festgesetzten 

Datum nicht mehr in Verkehr gebracht. 

Die in Anhang VIa aufgeführten 

Detergenzien, die den Begrenzungen des 

Phosphatsgehalts gemäß diesem Anhang 

nicht entsprechen, werden ab dem in 

diesem Anhang festgesetzten Datum nicht 

mehr in Verkehr gebracht. 

 

 

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 

Artikel 1 – Nummer 3 

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 

Artikel 4 a – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 
Die in Anhang VIa aufgeführten 

Detergenzien, die vor dem darin 

festgesetzten Datum in Verkehr gebracht 

wurden, können bis …* auf dem Markt 
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bereitgestellt werden, ohne die in dem 

Anhang festgesetzten Begrenzungen des 

Phosphatsgehalts einhalten zu müssen. 

 _______________________ 
* 2 Jahre nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens 

dieser Verordnung. 

Begründung 

Mit dieser Übergangsbestimmung wird sichergestellt, dass Detergenzien, die in Einklang mit 

den geltenden Vorschriften in Verkehr gebracht werden, für weitere zwei Jahre nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung auf dem Markt bereitgestellt werden können. Durch diese 

Bestimmung sollten die neuen Anforderungen für den Gehalt an Phosphat und an anderen 

Phosphorverbindungen, die mit dieser Verordnung aufgestellt werden, nicht zu einer 

Belastung werden, was Detergenzien anbelangt, die den geltenden Rechtsvorschriften 

entsprechen. 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 

Artikel 1 – Nummer 3 a (neu)  

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 

Artikel 11 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Artikel 11 Absatz 4 erhält folgende 

Fassung: 

 „4. Darüber hinaus werden auf der 

Verpackung von Detergenzien, die an 

die Allgemeinheit verkauft werden und 

zur Verwendung als Waschmittel 

bestimmt sind, die in Anhang VII 

Abschnitt B und Abschnitt Ba 

vorgesehenen Informationen 

angegeben.“ 

 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 

Artikel 1 – Nummer 3 b (neu)  

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 

Artikel 11 – Absatz 6 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 



 

PE458.832v03-00 12/19 AD\863837DE.doc 

DE 

 (3b) In Artikel 11 wird folgender Absatz 

angefügt: 

 „6a. Zur Verhinderung von 

Wettbewerbsverzerrungen auf dem Gebiet 

der Umweltverträglichkeit dürfen 

Hersteller keine ökologischen 

Eigenschaften geltend machen, wenn 

diese lediglich den Anforderungen der 

europäischen Rechtsvorschriften Genüge 

leisten.“ 

Begründung 

Es gilt zu verhindern, dass die Hersteller die Verbraucher mit Produkteigenschaften 

verwirren, die nichts weiter als den EU-Rechtsvorschriften Genüge leisten. So sollte zum 

Beispiel bei Produkten, für die bereits ein Verbot von Phosphaten gilt, nicht die 

Phosphatfreiheit herausgestellt werden dürfen. 

 

Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 

Artikel 1 – Nummer 5 

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 

Artikel 13 – Absatz 2  

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Kommission kann mit Hilfe 

delegierter Rechtsakte gemäß den Artikeln 

13a, 13b und 13c Änderungen der Anhänge 

dieser Verordnung in Bezug auf 

lösungsmittelbasierte Detergenzien 

vornehmen. 

2. Die Kommission kann mit Hilfe 

delegierter Rechtsakte gemäß den Artikeln 

13a, 13b und 13c Änderungen der Anhänge 

I, II, III, IV, V, VI, VII und VIII dieser 

Verordnung in Bezug auf 

lösungsmittelbasierte Detergenzien 

vornehmen. 

Begründung 

Da Anhang VIa dieser Verordnung wesentliche Elemente enthält, müssen Änderungen an 

diesen Elementen vom Gesetzgeber über das legislative Verfahren angenommen werden und 

nicht über delegierte Rechtsakte. 

 

Änderungsantrag 16 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 

Artikel 1 – Nummer 6 

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 
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Artikel 13b – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Der Widerrufsbeschluss beendet die 

Übertragung der in ihm angegebenen 

Befugnisse. Der Beschluss wird 

unmittelbar oder zu einem darin 

angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. 

Die Gültigkeit der delegierten Rechtsakte, 

die bereits in Kraft sind, wird davon nicht 

berührt. Er wird im Amtsblatt der 

Europäischen Union veröffentlicht. 

3. Der Widerrufsbeschluss beendet die 

Übertragung der in ihm angegebenen 

Befugnisse. Er wird am Tag nach der 

Veröffentlichung des Beschlusses im 

Amtsblatt oder zu einem darin genannten 

späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 

der delegierten Rechtsakte, die bereits in 

Kraft sind, wird davon nicht berührt. Er 

wird im Amtsblatt der Europäischen Union 

veröffentlicht. 

Begründung 

Zur Gewährleistung der Rechtssicherheit ist es erforderlich, einen genauen Zeitpunkt 

anzugeben. Darüber hinaus entspricht dieser Text einer Standardformulierung, wie sie im 

Anhang zum Memorandum über die praktischen Modalitäten für den Rückgriff auf delegierte 

Rechtsakte vorgeschlagen wird. 

 

Änderungsantrag 17 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 

Artikel 1 – Nummer 6 

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 

Artikel 13 c – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Das Europäische Parlament und der Rat 

können gegen einen delegierten Rechtsakt 

innerhalb einer Frist von zwei Monaten 

nach der Übermittlung Einwände erheben. 

Auf Initiative des Europäischen Parlaments 

oder des Rates wird diese Frist um einen 

Monat verlängert.  

1. Das Europäische Parlament und der Rat 

können gegen einen delegierten Rechtsakt 

innerhalb einer Frist von zwei Monaten 

nach der Übermittlung Einwände erheben. 

Auf Betreiben des Europäischen 

Parlaments oder des Rates wird diese Frist 

um zwei Monate verlängert.  

Begründung 

Die längere Frist ist wünschenswert, damit genug Zeit für eine Prüfung der Maßnahme bleibt. 

Darüber hinaus entspricht eine Frist von zwei Monaten dem Standard, wie er im Anhang zum 

Memorandum über die praktischen Modalitäten für den Rückgriff auf delegierte Rechtsakte 

vorgeschlagen wird. 
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Änderungsantrag 18 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 

Artikel 1 – Nummer 7 

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 

Artikel 14 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten können 

einzelstaatliche Regelungen für die 

Beschränkungen des Phosphatsgehalts 

und des Gehalts an anderen 

Phosphorverbindungen in Detergenzien 

beibehalten oder erlassen, für die in 

Anhang VIa keine Beschränkungen des 

Gehalts festgelegt sind, sofern dies mit 

dem Schutz der aquatischen Umwelt zu 

rechtfertigen ist und technisch machbare 

und wirtschaftlich vertretbare Alternativen 

verfügbar sind. 

Die Mitgliedstaaten können 

einzelstaatliche Regelungen für die 

Begrenzungen des Phosphatsgehalts und 

des Gehalts an anderen 

Phosphorverbindungen in Detergenzien 

beibehalten, für die in Anhang VIa keine 

Begrenzungen des Gehalts festgelegt sind, 

sofern dies mit dem Schutz der aquatischen 

Umwelt zu rechtfertigen ist und technisch 

machbare und wirtschaftlich vertretbare 

Alternativen verfügbar sind. 

Begründung 

Zur Gewährleistung eines guten Funktionierens des Binnenmarkts für Haushaltswaschmittel 

und zur Vermeidung seiner weiteren Zersplitterung sollten die Mitgliedstaaten nicht ermutigt 

werden, neue nationale Vorschriften zur Begrenzung des Gehalts an Phosphat und an 

anderen Phosphormischungen in diesen Waschmitteln zu erlassen. Darüber hinaus sollte das 

Wort „Beschränkung“ durch „Begrenzung“ ersetzt werden, um die Begrifflichkeit im Text 

konsistenter und klarer zu gestalten. 

 

Änderungsantrag 19 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 

Artikel 1 – Nummer 8 

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 

Artikel 16 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Bis 31. Dezember 2014 führt die 

Kommission eine Bewertung durch, 

unterbreitet dem Europäischen Parlament 

und dem Rat einen Bericht über die 

Verwendung von Phosphaten und anderen 

Phosphorverbindungen in 

Maschinengeschirrspülmitteln und legt, 

1. Bis 31. Dezember 2014 führt die 

Kommission eine Bewertung durch, 

unterbreitet dem Europäischen Parlament 

und dem Rat auf der Grundlage einer 

Studie über die Lebenszyklusanalyse von 

Spülmitteln für 

Haushaltsgeschirrspülmaschinen einen 
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falls dies gerechtfertig ist, einen 

Legislativvorschlag über die schrittweise 

Einstellung von deren Verwendung oder 

die Beschränkung auf spezielle 

Anwendungen vor. 

Bericht über die Verwendung von 

Phosphaten und anderen 

Phosphorverbindungen in 

Maschinengeschirrspülmitteln, bestehende 

Alternativen, ihre Leistungsfähigkeit, ihre 

Kostenwirksamkeit und die Grenzen des 

Rückgriffs auf Technologie und legt, falls 

dies gerechtfertig ist, einen 

Legislativvorschlag über die schrittweise 

Einstellung von deren Verwendung oder 

die Beschränkung auf spezielle 

Anwendungen vor. 

Begründung 

Für eine sorgfältige Untersuchung des Einsatzes von Phosphaten und anderen 

Phosphorverbindungen in Spülmitteln für Haushaltsgeschirrspüler sollte die Kommission eine 

Studie in Auftrag geben, um den Lebenszyklus eines Spülmittels für Haushaltsgeschirrspüler, 

bestehende Alternativen, ihre Leistungsfähigkeit, ihre Kostenwirksamkeit und die Grenzen des 

Rückgriffs auf Technologie zu analysieren. Diese Fragen sind mit Blick auf künftige 

Maßnahmen in Bezug auf die Verwendung von Phosphaten und anderen 

Phosphormischungen in Geschirrspülmitteln von entscheidender Bedeutung. 

Änderungsantrag 20 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 

Artikel 1 – Nummer 8  

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 

Artikel 16 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Bis 31. Dezember 2014 nimmt die 

Kommission ebenfalls eine Bewertung vor 

und unterbreitetet dem Europäischen 

Parlament und dem Rat einen Bericht 

über die technischen, wirtschaftlichen 

und ökologischen Perspektiven einer 

Rückgewinnung und Wiederaufbereitung 

von Phosphaten aus Haushaltsmüll, 

Dung und Industrieabfällen. Dabei 

berücksichtigt sie die 

Ressourcenschonung und geopolitischen 

Aspekte der Phosphatvorkommen und 

prüft die Auswirkungen der Verwendung 

und der möglichen Wiederaufbereitung 

von Phosphaten in Detergenzien. 
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Begründung 

 

Phosphate sind eine nicht erneuerbare Ressource, in der Ernährung der Bevölkerung 

weltweit unersetzlich, ebenso wie in medizinischen und industriellen Anwendungen. Die EU 

ist im Wesentlichen von Importen abhängig, da die Vorkommen sich in China und in der 

Westsahara konzentrieren. Andererseits wird die Durchführung der EU-Wasserschutz- 

Richtlinie zu einer vermehrten Entfernung von Phosphaten führen. Hier bietet sich eine 

wichtige Gelegenheit, die Rückgewinnung und Wiederaufbereitung von Phosphaten 

weiterzuentwickeln und damit Abfall in eine potenzielle, importunabhängige Ressource zu 

verwandeln. 

 

 

Änderungsantrag 21 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 

Artikel 1 – Nummer 8 

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 

Artikel 16 – Absatz 1 a (neu)  

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Bis 31 Dezember 2017 führt die 

Kommission eine Bewertung durch, 

unterbreitet dem Europäischen Parlament 

und dem Rat auf der Grundlage einer 

Studie über die Lebenszyklusanalyse von 

Detergenzien für den industriellen oder 

institutionellen Bereich, bestehende 

Alternativen, ihre Leistungsfähigkeit, ihre 

Kostenwirksamkeit und die Grenzen des 

Rückgriffs auf Technologie einen Bericht 

über die Verwendung von Phosphaten 

und anderen Phosphorverbindungen in 

Detergenzien für den industriellen oder 

institutionellen Bereich und legt, falls dies 

gerechtfertig ist, einen 

Legislativvorschlag über die schrittweise 

Einstellung von deren Verwendung oder 

die Beschränkung auf spezielle 

Anwendungen vor. 

Begründung 

Es erscheint angebracht, die Verwendung von Phosphaten und anderen Phosphormischungen 

in Detergenzien für den industriellen oder institutionellen Bereich zu untersuchen, damit ein 

kohärenter Ansatz für die Verwendung von Phosphaten in verschiedenen Arten von 
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Detergenzien gewährleistet werden kann. Derzeit stehen für im institutionellen und 

industriellen Bereich verwendete Detergenzien weder technisch ausgereifte noch 

wirtschaftlich tragfähige Alternativen zur Verfügung, allerdings kann sich die Situation in der 

Zukunft noch entwickeln, und diese Entwicklung sollte daher genau verfolgt werden. 

 

 

Änderungsantrag 22 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 

Anhang 

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 

Anhang VI a – Überschrift und Spalte 2 – Reihe 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

BEGRENZUNGEN DES GEHALTS AN 

PHOSPHATEN UND AN ANDEREN 

PHOSPHORVERBINDUNGEN 

BEGRENZUNGEN DES 

PHOSPHATSGEHALTS 

Kein Inverkehrbringen bei einem 

Gesamtphosphorgehalt von 

0,5 % Gewichtsprozent oder mehr 

Kein Inverkehrbringen, wenn Phosphate 

zugesetzt wurden 

 

Änderungsantrag 23 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 

Artikel 1 – Nummer 11 a (neu)  

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 

Anhang VII – Abschnitt B a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (11a) In Anhang VII wird folgender 

Abschnitt eingefügt: 

 „Ba. Information über eine nachhaltige 

Verwendung 

 Unbeschadet der Richtlinie 2006/114/EG 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 12. Dezember 2006 über 

irreführende und vergleichende Werbung 

(kodifizierte Fassung)1 sind 

Haushaltswaschmittel mit folgenden 

Informationen zu versehen:  

  Informationen in Form eines Logos 

und/oder Textes als Ansporn für eine 

nachhaltige Verwendung von 
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Waschmitteln, wie z.B. Empfehlungen, 

Waschmaschinen immer voll zu beladen, 

Dosierungsanweisungen zu beachten, 

niedrige Waschtemperaturen zu wählen 

und Verpackungen zu recyceln oder 

nachzufüllen, und  

  Hinweise auf weitere 

Informationsquellen, wie Websites, wo 

Verbraucher nützliche Empfehlungen, 

Anregungen und Ratschläge für eine 

nachhaltige Verwendung erhalten 

können.“ 

 __________ 

1 ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21. 
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